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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs3;

AVG §67d Abs2;

Rechtssatz

Ein Unabhängiger Verwaltungssenat hat, wenn auch die Einholung einer förmlichen Gegenschrift nicht ausdrücklich

gesetzlich vorgesehen ist, im Falle der Erstattung einer Gegenschrift die P icht, diese dem jeweiligen Bf zur Kenntnis zu

bringen und ihm damit Gelegenheit zu geben, zu deren Inhalt Stellung zu nehmen (Hinweis E 18.5.1993, 93/11/0013).

Aus dem Verzicht auf die Abhaltung einer mündlichen Verhandlung, wenn der Ladung die Gleichschrift der

Gegenäußerung nicht angeschlossen wurde, kann nicht auf den Verzicht darauf geschlossen werden, zur

Gegenäußerung Stellung zu nehmen.
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